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A.

  

Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

  

1  Art der Nutzung  
 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

1.1 Gewerbegebiet  § 8 BauNVO 

 Zulässig sind:  i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO 

 • Gewerbebetriebe aller Art.   

 • Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude.   

 • Anlagen für Ladestationen der E-Mobilität   

 • Anlagen für sportliche Zwecke   

 • Anlagen für soziale Zwecke im Erdgeschoss   

    

 Ausnahmsweise zulässig sind:  § 8 BauNVO i.V.m. 

 • Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 

sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 

Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind  

 

 § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 

 Nicht zulässig sind:  § 8 BauNVO i.V.m. 

 • Lagerhäuser und Lagerplätze (im Freien)   § 1 Abs. 5 BauNVO 

 • Öffentliche Betriebe    

 • Tankstellen   

 • Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesundheitliche 

Zwecke 

  

 • Vergnügungsstätten    
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2  Maß der baulichen Nutzung 
 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 
 § 19 BauNVO 

 
Durch Planeinschrieb ist für die als Gewerbegebiet ausge-

wiesene Fläche eine GRZ von 0,8 festgesetzt. 

 

Die maximal zulässige GRZ kann durch Nebenanlagen, Zu-

fahrten und Tiefgaragen bis zu einer GRZ von 0,9 überschrit-

ten werden. 

 

  

2.2 Geschossflächenzahl (GFZ) 
 § 20 BauNVO 

 
Durch Planeinschrieb ist für die als Gewerbegebiet ausge-

wiesene Fläche eine GFZ von 2,4 festgesetzt. 

 

Bei der Ermittlung der Geschossfläche auf den Baufeldern 

bleiben Garagengeschosse sowie Stellplätze und Garagen in 

Vollgeschossen unberücksichtigt. 

 

Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen 

als Vollgeschosse sind einschließlich der zu ihnen gehören-

den Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungs-

wände ganz bei der Ermittlung der Geschossfläche mitzu-

rechnen. 

 

  

 

 

§ 20 Abs. 2 BauNVO i.V.m. 

§ 21a Abs. 4 Nr. 3 

BauNVO. 

 

§ 20 Abs. 3 Satz 2 

BauNVO 

2.3 Zahl der Vollgeschosse   § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO  

 Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse wird gemäß 

Eintrag im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festge-

setzt.  

 

 i.V. m. § 20 Abs. 1 BauNVO 

    

3 Überbaubare Grundstücksflächen  § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB  

 Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen 

gemäß Planzeichnung definiert.  

 

 

 i.V.m. § 23 BauNVO 
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4 Flächen für Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen  § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB  

 Stellplätze sind nur in Tiefgaragen und baulichen Anlagen zu-

lässig. Zusätzlich sind auch oberirdische Stellplätze inner-

halb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

 

 i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO 

und § 21a BauNVO 

5  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft 

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

5.1 Begrünung von Tiefgaragen und anderen baulichen An-

lagen unterhalb der Geländeoberfläche 

  

 Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, die nicht 

durch oberirdische Geschosse, Plätze, Wege oder Verkehrs-

flächen überdeckt werden, sind mit geeignetem Vegetations-

substrat von mindestens 15 cm zu überdecken. Im Bereich 

von Baumanpflanzungen ist die Geländeoberfläche mit ei-

nem Vegetationssubstrat von mindestens 80 cm zu verse-

hen. 

 

  

5.2 Artenschutz   

 CEF-Maßnahme 1: 

Die Anbringung eines Wanderfalkennistkastens ist rechtzei-

tig vor Abriss des bestehenden Hochhauses im Umfeld erfor-

derlich. Der Erfolg der Maßnahme ist durch ein jährliches Mo-

nitoring 5 Jahre zu begleiten. 

 

CEF-Maßnahme 2: 

Pro neu errichtetem Gebäude sind 10 Fledermauskästen an-

zubringen oder zu integrieren.  

 

Vermeidungsmaßnahme 1: 

Die Gehölzrodung darf nur außerhalb der Vogelbrutzeit statt-

finden. 
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Vermeidungsmaßnahme 2: 

Zum Schutz von brütenden Vögeln und übertagenden Fle-

dermäusen ist vor und bei Abriss der Gebäude eine ökologi-

sche Baubegleitung hinzuzuziehen. 

 

Vermeidungsmaßnahme 3: 

An neu zu errichtenden Gebäuden sind insgesamt 6 Halb-

höhlennistkästen in oder an der Fassade anzubringen. 

 

6 Mit Fahr und Leitungsrecht zu belastende Flächen  § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

 Die im zeichnerischen Teil mit „L“ bezeichnete Fläche ist mit 

einem Leitungsrecht zugunsten der dort verlaufenden unter-

irdischen Trinkwasserleitung sowie mit einem Fahrrecht für 

die Feuerwehr zu belasten. Der in der Planzeichnung einge-

zeichnete Schutzstreifen von 5,00 m kann dimensionsabhän-

gig bis auf 2,00 m rechts und links der Rohrachse reduziert 

werden. 

 

  

7 Flächen für Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für die 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstige Be-

pflanzungen 

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

7.1 Anpflanzung von Bäumen  § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

 Grundstücksfreiflächen, die nicht durch Wege oder sonstige 

Nebenanlagen überdeckt sind, sind zu begrünen. Je ange-

fangene 300 m² zu begrünende Grundstücksfreifläche ist 

mindestens ein einheimischer, standortgerechter und klima-

angepasster Baum gemäß Pflanzliste zu pflanzen. Vorhan-

dene Bäume, die den Anforderungen dieser Festsetzung ent-

sprechen, werden angerechnet 
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B.  Hinweise   

 

1. Bodenschutz   

 Bodenschutzrechtliche Vorschriften sind zu beachten. Ent-

sprechend dem Grundsatz des § 1a BauGB soll mit Grund 

und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. 

Die mit der Baumaßnahme einhergehenden Eingriffe in das 

Schutzgut Boden sollen so gering wie möglich ausfallen, da-

mit die natürliche Bodenfunktion in den unbebauten Berei-

chen möglichst erhalten bleibt bzw. wiederhergestellt werden 

kann. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den 

Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, 

sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regie-

rungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Um-

welt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzutei-

len. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen 

hinzuzuziehen. Des Weiteren wird klargestellt, dass schädli-

che Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-

Bodenschutzgesetz alle Beeinträchtigungen der Bodenfunk-

tionen sind, die Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebli-

che Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit 

herbeiführen können. 

 

  

2. Schutzstreifenbereich   

 Für die in der Planzeichnung eingetragene Trinkwasserlei-

tung gilt ein beidseitiger Schutzstreifenbereich von jeweils 

5,0 Metern. Der in der Planzeichnung eingezeichnete 

Schutzstreifen von 5,00 m kann auf 2,00 m rechts und links 

der Rohrachse reduziert werden. 

 

Aufschüttungen auf Geländeniveau des umgebenden Ge-

ländes und eine Feuerwehrumfahrung oder Befahrung von 

Müllfahrzeugen im Bereich der Tragwasserleitung sind nicht 

ausgeschlossen, müssen jedoch im Vorfeld mit Hessenwas-

ser abgestimmt, technisch geklärt und möglich sein und von 
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Hessenwasser freigegeben werden, damit die Vermeidung 

von Schäden an der Leitung sowie eine Zugänglichkeit si-

chergestellt sind. 

 

3. Wasserrechtliche Vorgaben   

 Niederschlagswasser soll "ortsnah versickert, verrieselt oder 

direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 

Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit 

weder wasserrechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche 

Vorschriften noch wasserrechtliche Belange entgegenste-

hen.“ (§ 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

 

  

4. Pflanzliste   

 Acer campestre ‚Elsrijk‘ Feldahorn   

 Acer platanoides ‚Allershausen‘ Spitzahorn   

 Acer platanoides ‚Cleveland‘ Kegelförmiger Spitzarhorn   

 Acer platanoides ‚Columnare‘ Säulenförmiger Spitzahorn   

 Acer platanoides ‚Globosum‘ Kugelspitzarhorn   

 Acer platanoides ‚Olmsted‘ Spitzahorn   

 Alnus x spaethii Erle, Purpurerle   

 Amelanchier arborea ‚Robin Hill‘ Felsenbirne   

 Carpinus betulus ‚Fastigiata‘ Pyramiden-Hainbuche   

 Fraxinus excelsior ‚Geessink‘  Esche   

 Fraxinus excelsior ‚Globosa‘ syn. F. 

excelsior ‚Nana‘ 

Kugelesche   

 Fraxinus excelsior ‚Westhof’s Glo-

rie‘ 

Nichtfruchtende Straßenesche   

 Fraxinus ornus Blumenesche, Manna-Esche   

 Fraxinus ornus ‚Rotterdam‘ Blumenesche, Manna-Esche   

 Gleditsia triacanthos ‚Intermis‘ Dornenlose Gleditschie   

 Gleditsia triacanthos ‚Shademaster‘ Dornenlose Gleditschie   

 Gleditsia triacanthos ‚Skyline‘ Dornenlose Gleditschie   

 Liquidambar styracifula Amberbaum   

 Liquidambar styracifula ‚Paarl‘ Amberbaum   

 Malus tschonoskii Wollapfel, Scharlach-Apfel, Pillar 

Apfel 

  

 Ostrya carpinifolia Hopfenbuche   

 Populus nigra ‚Italica‘ Pyramidenpappel, Säulenpappel, 

italienische Pappel 
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 Prunus padus ‚Schloss Tiefurt‘ Traubenkirsche   

 Prunus x schmittii Zierkirsche   

 Quercus cerris Ziereiche   

 Quercus petraea Traubeneiche   

 Quercus robur ‚Fastigiata‘ syn. 

Quercus pedunculata ‚Fastigiata‘ 

Stielsäuleneiche, pyramideneiche   

 Quercus robur ‚Fastigiata Koster‘ 

syn. Quercus robusta ‚Koster‘ 

Schmale Pyramideneiche   

 Robinia pseudoacacia Robinie, Scheinakazie   

 Robinia pseudoacacia ‚Sandrau-

diga‘ 

Robinie, Scheinakazie   

 Sorbus aria ‚Magnifica‘ Mehlbeere   

 Sorbus intermedia ‚Brouwers‘ Mehlbeere, Oxelbeere   

 Sorbus x thuringiaca ‚Fastigiata‘ Thüringische Säulen-Mehlbeere   

 Tilia americana ‚Nova‘ syn. T. flac-

cida ‚Nova‘ 

Amerikanische Linde   

 Tilia cordata ‚erecta‘ syn T. cordata 

‚Böhlje‘ 

Dichtkronige Winterlinde   

 Tilia cordata ‚Greenspire‘ Amerikanische Stadtlinde   

 Tilia cordata ‚Rancho‘ Amerikanische Stadtlinde   

 Tilia cordata ‚Roelvo‘ Winterlinde, Stadtlinde   

 Tilia tomentosa ‚Brabant‘ Brabanter Stadtlinde   

 Tilia x euchlora syn Tilia x euro-

paea ‚Euchlora‘ 

Krimlinde   

 Tilia x europaea syn. T. x interme-

dia, T. x vulgaris, t. hollandica 

Hölländische Linde   

 Tilia x europaea ‚Pallida‘ syn. T. x 

intermedia ‚Pallida‘, T. x vulgaris 

‚Pallida‘ 

Kaiserlinde   

 Tilia x flavescens ‚Glenleven‘ Kegellinde   

    

5.  Artenschutz   

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind gemäß § 44 

BNatSchG geschützte Artenvorkommen nachgewiesen. Zur 

Vermeidung und Verminderung wurden spezielle CEF-Maß-

nahmen entwickelt, die sich im Plangebiet oder direkten Um-

feld des Plangebietes befinden und die zu beachten sind. 
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CEF-Maßnahme 1: 

Die Anbringung eines Wanderfalkennistkastens ist rechtzei-

tig vor Abriss des bestehenden Hochhauses im Umfeld er-

forderlich. Der Erfolg der Maßnahme ist durch ein jährliches 

Monitoring 5 Jahre zu begleiten.  

 

CEF-Maßnahme 2: 

Pro neu errichtetem Gebäude sind 10 Fledermauskästen 

anzubringen oder zu integrieren.  

 

Vermeidungsmaßnahme 1: 

Die Gehölzrodung darf nur außerhalb der Vogelbrutzeit 

stattfinden. 

 

Vermeidungsmaßnahme 2: 

Zum Schutz von brütenden Vögeln und übertagenden Fle-

dermäusen ist vor und bei Abriss der Gebäude eine ökologi-

sche Baubegleitung hinzuzuziehen. 

 

Vermeidungsmaßnahme 3: 

An neu zu errichtenden Gebäuden sind insgesamt 6 Halb-

höhlennistkästen in oder an der Fassade anzubringen.  

 

Maßnahme 4 zur Förderung der Biodiversität: 

Integration von Fassadenquartieren für Vögel und Fleder-

mäuse in die neu zu errichtenden Gebäude.  

 

 


